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15. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt für die
wirksame Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans zu
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Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungs-
plan von Johannesburg“)143, 
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4. betont
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14. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen148 und den Vertragsparteien des Protokolls von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen149 nahe, sich im Einklang mit den Be-
stimmungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin
mit den nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen,
vor allem in den besonders anfälligen Entwicklungsländern,
zu befassen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen
Sachverständigengruppe über Klimaänderungen nahe, auch
weiterhin die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderun-
gen auf die sozioökonomischen Systeme und die Katastro-
phenvorsorgesysteme der Entwicklungsländer zu bewerten;

15. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re die entwickelten Länder, auf, den durch die nachteiligen
Auswirkungen von Naturgefahren gefährdeten Entwick-
lungsländern in ausreichendem und berechenbarem Umfang
Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihnen im Rahmen
gegenseitiger Vereinbarungen Zugang zu Technologien zu
gewähren und diese Technologien an sie weiterzugeben, mit
dem Ziel, ihre Anpassungskapazität zu erhöhen;

16. betont


